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Geleitwort des Herausgebers

Die vorliegende Arbeit behandelt ein Thema, über das in Schiedsrichter-
kreisen – zumeist vor dem Hintergrund spektakulärer Einzelfälle oder an-
stehender Revisionen von Schiedsordnungen – intensiv diskutiert wird,
das ungeachtet seiner praktischen Bedeutung aber theoretisch kaum aufge-
arbeitet ist. Diese Lücke schließt die vorliegende Arbeit. Der Verfasser hat
sich zum Ziel gesetzt, die unterschiedlichen Ausgestaltungen der Regelun-
gen zur Schiedsrichterablehnung, die der Sicherung der Unparteilichkeit
und Unabhängigkeit des Schiedsgerichts dienen, in der internationalen
Schiedsgerichtsbarkeit zu untersuchen. Grundlage für die Untersuchung
bilden die Verfahrensordnungen verschiedener Schiedsgerichtsinstitutio-
nen (z.B. DIS, ICC, LCIA, VIAC), das UNCITRAL-ModellG, die IBA-Re-
geln sowie die Vorschriften der deutschen Zivilprozessordnung. Ziel der
Untersuchung ist es, die Voraussetzungen der Schiedsrichterablehnung in-
haltlich zu konkretisieren und einen Regelungsentwurf für einen einheitli-
chen „Ablehnungstest“ sowie ein optimales Regelungskonzept für die ver-
fahrensrechtliche Handhabung der Schiedsrichterablehnung herauszuar-
beiten. Der Verfasser will insbesondere ausleuchten, inwieweit die Rege-
lungen in den einzelnen Schiedsordnungen geeignet sind, Missbräuchen
des Ablehnungsrechts entgegenzuwirken, und damit in der Lage sind,
einen effizienten und gerechten Ablauf des Ablehnungsverfahrens zu ge-
währleisten.

Der Gang der Untersuchung ist in der Sache vorgezeichnet: Im ersten
Kapitel werden die Bedeutung und Funktion des Ablehnungsrechts und
dessen dogmatische Grundlage erläutert. Hieran schließt sich im zweiten
und dritten Kapitel eine umfassende vergleichende Analyse verschiedener
Schiedsordnungen hinsichtlich der Ablehnungsgründe und des Ableh-
nungsverfahrens an. Im zweiten Kapitel konzentriert sich die vergleichen-
de Analyse auf die in den Schiedsordnungen vorgesehenen „Ablehnungs-
tests“, nach denen das Vorliegen von Ablehnungsgründen beurteilt wird.
In diesem Rahmen unternimmt der Verfasser den Versuch, die Maßstäbe
der „Ablehnungstests“ zu konkretisieren und einen Regelungsvorschlag
für einen einheitlichen „Ablehnungstest“ zu erarbeiten. Im dritten Kapitel
konzentriert sich die vergleichende Analyse auf das nach den verschiede-
nen Schiedsordnungen vorgesehene Ablehnungsverfahren. Hierbei wird
herausgearbeitet, welche Verfahrensregelungen im Hinblick auf ein effizi-
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entes und gerechtes Ablehnungsverfahren besonders vorteilhafte Rege-
lungskonzepte bereitstellen und wo Optimierungsbedarf besteht. Seiner
Untersuchung stellt der Verfasser eine selbst erhobene Statistik zu Häufig-
keit und Erfolgsquote von Schiedsrichterablehnungen in Schiedsverfahren
voran, die nach den jeweiligen Schiedsverfahrensordnungen getrennt
einen „vorsichtigen Einblick“ in die praktische Relevanz der Schiedsrich-
terablehnung ermöglichen soll.

Auf der Grundlage und am Maßstab von Schiedsordnungen internatio-
nal wichtiger Schiedsgerichtsinstitutionen, der IBA Guidelines (die trotz
ihrer fehlenden Verbindlichkeit die internationale Schiedsgerichtsbarkeit
nachhaltig geprägt haben) und der deutschen ZPO entwickelt der Verfas-
ser systematisch verlässliche Antworten auf die grundlegenden materiell-
rechtlichen und prozessualen Fragen der Schiedsrichterablehnung. Die
einschlägigen Rechtsgrundlagen werden sorgfältig und tiefschürfend ana-
lysiert, durch eine komparative Zusammenschau werden Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede herausgearbeitet und vorzugswürdige Lösungen ent-
wickelt. Die Arbeit beeindruckt durch die weitreichende Berücksichtigung
auch ausländischen Schrifttums. Der Verfasser führt den Leser durch das
Dickicht der vielfältigen Argumente, ohne das sich selbst gesetzte Ziel aus
den Augen zu verlieren. Entstanden ist ein beeindruckendes Werk, das
nicht nur die nationale und internationale Diskussion um die Vorausset-
zungen und die Folgen der Ablehnung von Schiedsrichtern in internatio-
nalen Schiedsverfahren nachhaltig fördern wird, sondern selbst eine ver-
lässliche Wegleitung für die Lösung von Fragen ist: theoretisch fundiert
und zugleich praxisnah.

 

Heidelberg, im Februar 2019 Werner F. Ebke

Geleitwort des Herausgebers
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Einleitung

Die durch die Globalisierung hervorgerufene Internationalisierung der
Handelsbeziehungen hat zu einem goldenen Zeitalter der internationalen
Schiedsgerichtsbarkeit geführt.1 Die deutliche Zunahme grenzüberschrei-
tender Interaktion bringt die Übertragung vormals hoheitlicher Aufgaben
auf nicht-staatliche internationale Funktionsträger mit sich und führt im
Ergebnis zur Relativierung staatlicher Souveränität (Denationalisierung).2
So wird die originär hoheitliche Aufgabe der Rechtsprechung vermehrt
durch internationale Schiedsgerichte wahrgenommen, die hierzu durch
parteiautonome Schiedsvereinbarung ermächtigt werden und deren
Schiedssprüche international anzuerkennen und zu vollstrecken sind. Die-
ser Prozess wird nur dann als legitim empfunden, wenn das Vertrauen in
die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Schiedsrichter uneinge-
schränkt gewährleistet ist.3 Doch gerade die Unabhängigkeit und Unpar-
teilichkeit der Schiedsrichter, die „Achillesferse“ der internationalen
Schiedsgerichtsbarkeit,4 wird immer häufiger in Zweifel gezogen.5 Dieser
Vertrauensverlust kann als Folge der Globalisierung verstanden werden.
Die steigende Anzahl und Komplexität internationaler Handelsbeziehun-

1 Paulsson, The Idea of Arbitration, S. 148; für eine empirische Untersuchung dieser
These siehe Hoffmann, SchiedsVZ 2010, 101; zur Globalisierung und deren Auswir-
kungen auf das Recht siehe Ebke, in: FS Druey, S. 99 ff.

2 Siehe hierzu Renner, Zwingendes transnationales Recht, S. 19 ff.; zur Denationali-
sierung siehe Zürn, Regieren jenseits des Nationalstaates, S. 65 ff.; siehe auch Böck-
stiegel, in: FS Oppenhof, S. 1 ff.

3 Paulsson, 14 J. Int'l Arb. 13, 13 (1997). So auch Wilke, Interessenkonflikte in der In-
ternationalen Schiedsgerichtsbarkeit, S. 116, der die Unabhängigkeit und Unpar-
teilichkeit der Schiedsrichter als Säulen des Grundsatzes des fairen Verfahrens be-
zeichnet.

4 Münch, in: MüKoZPO, § 1036, Rn. 1; Paulsson, The Idea of Arbitration, S. 147.
5 Luttrell, Bias Challenges in International Arbitration, S. xxxviii: „I found that bias

challenges were in fact quite common in arbitration“; sowie Wilske, SchiedsVZ
2011, 64: „die vermehrte Ablehnung von Schiedsrichtern“ und Duve/Wimalasena,
in: FS Elsing, S. 32; vgl. auch Baker/Greenwood, 30 J. Int'l Arb. 101, 102 (2013):
„There is an argument that challenges are not simply overused by parties' counsel,
they are being abused by parties' counsel.“ Dagegen wird von Paulsson, The Idea of
Arbitration, S. 155 ff. die Befürchtung geäußert, bereits der Modus der Schiedsrich-
terbestellung gefährde die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Schiedsrich-
ter.
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gen, in die eine Vielzahl international agierender Großkonzerne involviert
sind, und die zeitgleich voranschreitende Globalisierung der Anwalts- und
Rechtsberatungspraxis durch internationale Großkanzleien, bei einer –
trotz steigender Fallzahlen – gleichbleibend geringen Zahl zur Verfügung
stehender Schiedsrichter,6 hat zu einer Vervielfachung der direkten und in-
direkten Verbindungen zwischen Schiedsrichtern und Parteien geführt. In-
folge dieser Entwicklung hat sich nicht nur das Potenzial für Zweifel an
der schiedsrichterlichen Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, sondern
auch die Missbrauchsgefahr des Ablehnungsrechts durch die Parteien er-
heblich verstärkt.7 Entsprechend wird verbreitet angenommen, dass die
Zahl der Schiedsrichterablehnungen in den letzten Jahren zugenommen
habe.8 Obwohl es für diese Wahrnehmung aufgrund der unzureichenden
Datenlage keine empirische Evidenz gibt, hat sich die Bedeutung der
Schiedsrichterablehnung in der schiedsrechtlichen Literatur und Praxis
derart gesteigert, dass die Schiedsrichterablehnung in den letzten Jahren zu
einem „Dauerthema9 geworden ist und mittlerweile zu den „meistdisku-
tierten Komplexen“ des internationalen Schiedsverfahrensrechts gehört.10

Gegenstand der Untersuchung

Gegenstand dieser Arbeit ist die Schiedsrichterablehnung in internationa-
len Schiedsverfahren. Sie umfasst die Regelungen über die Schiedsrichtera-

A.

6 Wilske/Markert/Bräuninger, SchiedsVZ 2014, 51; Schwarz/Konrad, The Vienna Ru-
les, S. 145 f.

7 Baker/Greenwood, 30 J. Int'l Arb. 101, 101 ff. (2013); Luttrell, Bias Challenges in
International Arbitration, S. 4; Frécon, 59 Disp.Resol.J. 41, 44 (2004); vgl. auch
IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration 2014, S. 1,
Rn. 1.

8 Hacking, 1 GAR 26, 26 (2006); Born, International Commercial Arbitration, S.
1855 f.; Nicholas/Partasides, 23 Arb.Int'l 1, 1 (2007); Luttrell, Bias Challenges in In-
ternational Arbitration, S. 29; Gusy/Hosking/Schwarz, A Guide to the ICDR Inter-
national Arbitration Rules, S. 104; wohl auch Blackaby/Partasides/Redfern/Hunter,
Redfern and Hunter on International Arbitration, S. 272; a.A. Whitesell, 17 ICC
Int'l Ct.Arb.Bull. 7, 26 (2006); Marriott, BB 2003, 2.

9 Wilske/Markert, SchiedsVZ 2012, 59.
10 Mankowski, SchiedsVZ 2004, 304; vgl. auch Luttrell, Bias Challenges in Interna-

tional Arbitration, S. 1 ff.; Daele, Challenge and Disqualification of Arbitrators,
S. 1 ff.; Baker/Greenwood, 30 J. Int'l Arb. 101, 101 ff. (2013); vgl. auf der Rege-
lungsebene: IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration
2014, S. 1, Rn. 1, 3.
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blehnung der Schiedsordnungen der Deutschen Institution für Schiedsge-
richtsbarkeit (DIS 1998), der International Chamber of Commerce (ICC
2012), des International Centre for Dispute Resolution (ICDR 2014), des
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID 2006),
des London Court of International Arbitration (LCIA 2014), des Arbitrati-
on Institute der Stockholm Chamber of Commerce (SCC 2010), des Singa-
pore International Arbitration Centre (SIAC 2013), der Swiss Chambers’
Arbitration Institution (Swiss Rules 2012), der UNCITRAL-Schiedsord-
nung und des Vienna International Arbitral Centre (VIAC 2013). Im Rah-
men der Untersuchung wird zudem auf die IBA Guidelines on Conflicts of
Interest in International Arbitration 2014 (IBA Guidelines) eingegangen
und auf das UNCITRAL-ModellG sowie die Regelungen über das schieds-
richterliche Verfahren im 10. Buch der ZPO Bezug genommen. Unter
dem Begriff der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit wird in dieser Ar-
beit die Internationale Handels- bzw. Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit
und ICSID-Investitionsschiedsgerichtsbarkeit verstanden, die im anglo-
amerikanischen Raum unter dem Begriff International Commercial and
Investment Arbitration zusammengefasst werden.11 Die in der älteren Lite-
ratur diskutierte Frage, ob Schiedsrichter tatsächlich zur Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit verpflichtet sind,12 ist aus heutiger Sicht mit einem
eindeutigen „Ja“ zu beantworten.13 Aktuell stellt sich vielmehr die Frage,
wie diese zu gewährleisten ist. Das Ablehnungsrecht spielt hierbei eine ent-
scheidende Rolle. Es dient nicht nur der Gewährleistung der Unabhängig-
keit und Unparteilichkeit des Schiedsrichters.14 Es dient zugleich dem
Schutz der Integrität und Rechtsstaatlichkeit des Schiedsverfahrens
schlechthin.15 Umso bedenklicher ist die Rechtsunsicherheit, die hinsicht-
lich der konkreten Ausgestaltung des Ablehnungsrechts besteht. Die Un-
abhängigkeit und Unparteilichkeit des Schiedsrichters wird international

11 Nicht von der Untersuchung umfasst sind ständige Schiedsgerichte, völkerrecht-
liche Schiedsgerichte und die Sportschiedsgerichtsbarkeit.

12 Schlosser, Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, S. 401 ff.
13 Blackaby/Partasides/Redfern/Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitra-

tion, S. 266; Raeschke-Kessler, 26 ASA Bulletin 3, 6 ff. (2008); Karl, Die Gewährleis-
tung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Schiedsrichters, S. 1 ff.; Lotz,
AnwBl 2002, 208; Münch, in: MüKoZPO, § 1036, Rn. 2.

14 Daele, Challenge and Disqualification of Arbitrators, S. 253; Saenger, in: Saenger
ZPO, § 1036, Rn. 1; Voit, in: Musielak/Voit ZPO, § 1036, Rn. 1.

15 Prütting, in: Prütting ZPO, § 1036, Rn. 1; Tupman, 38 Int'l & Comp. L.Q. 26, 26
(1989); Allen, 77 Arbitration 59, 59 (2011); Stanic, Challenging Arbitrators and
the Importance of Disclosure, in: Permanent Arbitration Court (Hrsg.), Croatian
Arbitration Yearbook Vol. 16, S. 205.
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teilweise an uneinheitlichen und insgesamt nur schwer bestimmbaren
Maßstäben gemessen. Zudem ist das Ablehnungsverfahren von Schieds-
ordnung zu Schiedsordnung unterschiedlich ausgestaltet. Aufgrund der zu
beobachtenden Tendenz, das Ablehnungsrecht zu missbrauchen, um das
Schiedsverfahren zu verzögern oder zu sabotieren,16 stellt sich die Frage,
ob die Schiedsordnungen im Hinblick auf solche Praktiken ausreichende
verfahrensrechtliche Abwehrmechanismen bereitstellen und ob die bereits
bestehenden Regelungen geeignet sind, um ein effizientes und gerechtes
Verfahren zu gewährleisten. Im Hinblick auf die herausragende Bedeu-
tung der Schiedsrichterablehnung erfordern Rechtsunsicherheiten im Be-
reich der Ablehnungsgründe und eventuelle Fehlkonzeptionen im Bereich
des Ablehnungsverfahrens eine sachgerechte Lösung.

Ziel und Gang der Untersuchung

Ziel der Untersuchung ist es, die Voraussetzungen der Schiedsrichterableh-
nung inhaltlich zu konkretisieren und einen Regelungsentwurf für einen
einheitlichen Ablehnungstest sowie ein optimales Regelungskonzept für
die verfahrensrechtliche Handhabung der Schiedsrichterablehnung her-
auszuarbeiten. Hierzu werden im ersten Kapitel die Bedeutung und Funk-
tion des Ablehnungsrechts und dessen dogmatische Grundlage erläutert.
Hieran schließt sich im zweiten und dritten Kapitel eine umfassende ver-
gleichende Analyse der oben genannten Schiedsordnungen hinsichtlich
der Ablehnungsgründe und des Ablehnungsverfahrens an. Im zweiten Ka-
pitel konzentriert sich die vergleichende Analyse auf die in den Schieds-
ordnungen vorgesehenen Ablehnungstests (sog. Standards), nach denen
das Vorliegen von Ablehnungsgründen bewertet wird. In diesem Rahmen
wird der Versuch unternommen, die Maßstäbe der Ablehnungstests inhalt-
lich zu konkretisieren und ein Regelungsvorschlag für einen einheitlichen
Ablehnungstest erarbeitet. Im dritten Kapitel konzentriert sich die verglei-
chende Analyse auf das nach den unterschiedlichen Schiedsordnungen
vorgesehene Ablehnungsverfahren. Hierbei wird herausgearbeitet, welche
Verfahrensregelungen im Hinblick auf ein effizientes und gerechtes Ver-
fahren vorteilhaft erscheinen und wo Optimierungsbedarf besteht.

Die Schiedsrichterablehnung ist, wie das internationale Schiedsverfah-
rensrecht insgesamt, durch eine Vielzahl von Normen mit internationalem

B.

16 Baker/Greenwood, 30 J. Int'l Arb. 101, 101 ff. (2013); Luttrell, Bias Challenges in
International Arbitration, S. 4; Frécon, 59 Disp.Resol.J. 41, 44 (2004).
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Hintergrund geprägt, die sowohl privatrechtlichen als auch öffentlich-
rechtlichen Ursprungs sind. Trotz dieser Regelungsvielfalt hat die Schieds-
richterablehnung, ebenso wie das internationale Schiedsverfahrensrecht
insgesamt, eine zentrale Grundlage: Die New York Convention on the Re-
cognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards vom 10. Juni 1958
(NYC).17 Da die NYC dazu dient, die Anerkennung und Vollstreckbarkeit
von Schiedssprüchen basierend auf einer einheitlichen Grundlage und un-
ter einheitlichen Voraussetzungen weltweit zu fördern,18 orientiert sich die
internationale Schiedsgerichtsbarkeit insgesamt und damit auch die Ge-
staltung der Schiedsrichterablehnung an den Vorgaben der NYC. Alle Ent-
scheidungen durch Gerichte und Schiedsgerichte, alle Regelungen privat-
rechtlichen und öffentlich-rechtlichen Ursprungs sowie das Verhalten der
Parteien internationaler Schiedsverfahren ist letztlich an den Vorgaben der
NYC zu messen und kann daher als Teil eines einheitlichen Rechtssystems
aufgefasst werden,19 das auch die Bewertung der Unabhängigkeit und Un-
parteilichkeit der Schiedsrichter im Rahmen der Ablehnungsgründe und
des Ablehnungsverfahrens umfasst. Auch dieser Arbeit liegt daher keine
rein nationale, sondern eine internationale Perspektive zu Grunde.20 Die
internationale Literatur, Rechtsprechung und Normsetzung, die sich mit
der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit befasst, wird unter Berücksich-
tigung des jeweiligen rechtlichen Hintergrundes in die Untersuchung mit
einbezogen.

Ablehnungsentscheidungen von Schiedsgerichten bzw. Schiedsinstitu-
tionen sind mangels Veröffentlichung nur begrenzt verfügbar. Daher kann
zur Konkretisierung der Regelungen über die Ablehnungsgründe im Rah-
men der vergleichenden Analyse weder eine induktive Methodik noch ein
kasuistischer Ansatz gewählt werden.21 Vielmehr werden die Regelungen

17 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Awards vom 10. Juni 1958 abrufbar unter http://www.newyorkconvention.org;
in Deutschland umgesetzt als Übereinkommen über die Anerkennung und Voll-
streckung ausländischer Schiedssprüche vom 10. Juni 1958 UNÜ – BGBl. 1961 II
S. 121; vgl. § 1061 Abs. 1, S. 1 ZPO.

18 Kronke, in: A Global Commentary on the New York Convention, 4.
19 Siehe hierzu bereits oben, Tupman, 38 Int'l & Comp. L.Q. 26, 46 (1989).
20 Auf die Notwendigkeit einer internationalen Perspektive zur Untersuchung der

Schiedsrichterablehnung hinweisend, Bühler/Webster, Handbook of ICC Arbitra-
tion, S. 176, Rn. 11 – 3.

21 Siehe für weiterführende Kasuisitk Kornblum, Probleme der schiedsrichterlichen
Unabhängigkeit, S. 132 ff.; Karl, Die Gewährleistung der Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit des Schiedsrichters, S. 133 ff.; Lachmann, Handbuch für die
Schiedsgerichtspraxis, S. 255 ff.
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der Schiedsordnungen zur Schiedsrichterablehnung ihrer Konzeption und
ihrem Inhalt nach miteinander verglichen und analysiert. Auf der Basis
dieses konzeptionellen Vergleichs wird schließlich ein Regelungsvorschlag
für einen harmonisierten Ablehnungstest entwickelt, der einen Ausgleich
zwischen der strikten Durchsetzung des Gebots der Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit einerseits und den pragmatischen Erfordernissen und Be-
sonderheiten der Schiedsgerichtsbarkeit andererseits ermöglichen soll. Bei
der vergleichenden Analyse des Ablehnungsverfahrens wird unter den vier
übergeordneten Schwerpunkten „Prävention“, „Zulässigkeit“, „Entschei-
dung“ und „Konsequenzen“ ein systematischer Ansatz verfolgt. Die
Schiedsordnungen, die zu diesen Schwerpunkten identische oder ähnliche
Regelungen vorsehen, werden mit abweichenden Regelungsansätzen ver-
glichen und anschließend einer Bewertung zugeführt. Die Ergebnisse wer-
den in einer Bewertungsübersicht zusammengefasst, die den Abschluss der
vergleichenden Analyse des Ablehnungsverfahrens bildet.
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Quantitative Dimensionierung des Themas: Statistik zu Häufigkeit und
Erfolg von Schiedsrichterablehnungen

ICC22 ICDR23 ICSD24 LCIA25 SCAI26 SCC27 SIAC28 UN29 VIAC30

Zeitraum 2001–
2011

2005–
2012

1965–
2014

2006–
2017

2004–
2013

1999–
2010

2003–
2017

k.A. 2008–
2013

Schieds-
verfahren

7.082 5681 464 2975 836 1831 795 k.A. 379

Schiedsrichter-
ablehnungen

397
5,6%

67
1,2%

84
18,1%

62
2,1%

12
1,4%

64
3,5%

7
1%

21 10
2,6%

Erfolgreiche
Schiedsrichter-
ablehnungen

30
7,6%

34
50,8%

5
6%

9
14,5%

1
8%

24
37,5%

2
28,6%

9
42,9%

6
60%

Ablehnungs-
bedingte
Rücktritte

3731 k.A. 21 7 k.A. k.A. 1 2 1

Erfolgreiche
Schiedsrichter-
ablehnungen
inkl. Rücktritte

67
16,9%

34
50,7%

26
31%

16
25,8%

1
8%

24
35.3%

3
42,7%

11
52,4%

7
70%

Schiedsrichter-
ablehnungen
insgesamt

724

Erfolgreiche
Schiedsrichter-
ablehnungen
insgesamt

120
(189 inkl. ablehnungsbedingte Rücktritte)

Gesamt-
erfolgsquote

16,6%
(26,1% inkl. ablehnungsbedingte Rücktritte)

C.

22 Whitesell, 17 ICC Int'l Ct.Arb.Bull. 7, 7 ff. (2006); Fry/Greenberg/Mazza, The Secre-
tariat's Guide to ICC Arbitration, S. 175 ff. und Reiner/Aschauer, in Schütze
(Hrsg.), Institutional Arbitration, S. 90.

23 Die Daten wurden dem Verfasser auf Anfrage dankenswerterweise zur Verfügung
gestellt (Stand 31.12.2013).

24 The ICSID Caseload-Statistics (Issue 2014/2); Die übrigen Daten wurden dem
Verfasser auf Anfrage dankenswerterweise zur Verfügung gestellt (Stand
30.6.2014).

25 Für die Jahre 2010–2017 abrufbar unter https://www.lcia.org/; für 2006–2010
siehe Daele, Challenge and Disqualification of Arbitrators, S. 68, 184.

26 Die Daten wurden dem Verfasser auf Anfrage dankenswerterweise zur Verfügung
gestellt (Stand 31.12.2013).

27 Einsehbar auf der Website des SCC unter http://www.sccinstitute.com.
28 Einsehbar auf der Website des SIAC unter http://www.siac.org.sg/.
29 Zu UNCITRAL siehe, Daele, Challenge and Disqualification of Arbitrators, S.

181.
30 Die Daten wurden dem Verfasser auf Anfrage dankenswerterweise zur Verfügung

gestellt (Stand 31.12.2013).
31 Ergibt sich aus Whitesell, 17 ICC Int'l Ct.Arb.Bull. 7, 33 (2006). Demnach waren

20 % von 184 Rücktritten ablehnungsbedingt.
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Die vorstehende Statistik zur Schiedsrichterablehnung erhebt aufgrund
der schwierigen Datenlage keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll
lediglich dazu dienen, dem Leser einen vorsichtigen Eindruck zur quanti-
tativen Dimensionierung des Themas zu vermitteln, der über die subjektiv
als zutreffend empfundenen und zumeist empirisch nicht gestützten Be-
hauptungen zur Schiedsrichterablehnung hinausgeht. Hierzu wurden die
in der Statistik genannten Schiedsinstitutionen vom Verfasser angeschrie-
ben und, wo erforderlich und vorhanden, Sekundärquellen zur Vervoll-
ständigung der Statistik herangezogen. Neben den Schiedsinstitutionen,
die bereits Zahlen zur Schiedsrichterablehnung veröffentlicht haben, wie
ICC, LCIA, SCC und SIAC, haben ICDR, ICSID, SCAI und VIAC ihre
Zahlen dem Verfasser dankenswerterweise auf Anfrage zur Verfügung ge-
stellt. Die Statistik zeigt, dass sich die Zahl der Ablehnungsanträge insge-
samt und im Vergleich zu der Gesamtzahl an Schiedsverfahren auf einem
relativ niedrigen Niveau zwischen 1 % bis 5 % bewegt. Einzige Ausnahme
sind ICSID-Schiedsverfahren mit einer Ablehnungsquote von 18 %. Die
Ablehnungsquote von 1 % bis 5 % wird man absolut gesehen jedenfalls
nicht als hoch bewerten können. Die Anzahl erfolgreicher Schiedsrichtera-
blehnungen variiert hingegen stark. Während in ICDR-, SCC-, SIAC- und
VIAC-Schiedsverfahren eine Erfolgsquote von 30 % bis 60 % besteht, ha-
ben Schiedsrichterablehnungen in ICC-, ICSID-, LCIA- und SCAI-Schieds-
verfahren nur in 6 % bis 15 % der Fälle zum Erfolg geführt. Dies könnte
man vorsichtig als empirisches Indiz dafür werten, dass möglicherweise
mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen und das Vorliegen von Ableh-
nungsgründen nach unterschiedlichen Kriterien beurteilt wird. Berück-
sichtigt man zusätzlich die Rücktritte von Schiedsrichtern in Folge eines
Ablehnungsantrags, ergibt sich insgesamt eine Erfolgsquote von rund 17 %
(ICC) über 25 %, 31 % und 35 % (LCIA, ICSID und SCC) bis hin zu 42 %
(SIAC) und sogar 70 % (VIAC). Auf Basis der verfügbaren Daten kann fer-
ner die Annahme getroffen werden, dass 189 von insgesamt 724 Schieds-
richterablehnungen entweder durch Entscheidung des Ablehnungsantrags
oder durch Rücktritt des Schiedsrichters zum Ausschluss des Schiedsrich-
ters vom Schiedsverfahren geführt haben. Dies ergibt eine Gesamterfolgs-
quote von ca. 26 %. Auf die vorstehende Statistik wird im weiteren Verlauf
der Untersuchung zu Veranschaulichungszwecken Bezug genommen.
Eine hohe oder niedrige „Erfolgsquote“ sollte nicht zwangsläufig als nega-
tiv oder positiv, sondern neutral bewertet werden. Denn die erfolgreiche
Ablehnung eines Schiedsrichters, der die an ihn gestellten Anforderungen
der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht erfüllt, kann kein negati-
ves Bewertungskriterium sein.
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Das Ablehnungsrecht

Das Ablehnungsrecht ist das wichtigste verfahrensrechtliche Instrument
zur Wahrung der Integrität internationaler Schiedsverfahren. Es wacht
über ein Kräftegleichgewicht, das für jede Rechtsordnung und insbesonde-
re für die internationale Schiedsgerichtsbarkeit von elementarer Bedeu-
tung ist: Das Gleichgewicht zwischen Privatautonomie und zwingendem
Recht. Im ersten Kapitel dieser Arbeit wird die elementare Bedeutung des
Ablehnungsrechts erläutert, indem die Funktion des Ablehnungsrechts in
Bezug auf die Grundlagen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit be-
trachtet wird. Zunächst wird eine Einordnung des Ablehnungsrechts in
den schiedsrechtlichen Rahmen vorgenommen, wobei die für diese Arbeit
notwendigen Grundlagen des Ablehnungsrechts erläutert werden (hierzu
A.). Hierbei wird gezeigt, dass das Ablehnungsrecht durch die für das in-
ternationale Schiedsverfahren insgesamt maßgeblichen Grundsätze der
Parteiautonomie und des fairen Verfahrens geprägt ist. Sodann wird der
rechtliche Rahmen des Ablehnungsrechts dargestellt (hierzu B.). Schließ-
lich wird die Funktion und die Bedeutung des Ablehnungsrechts für inter-
nationale Schiedsverfahren analysiert, die maßgeblich in der Auflösung
des Spannungsverhältnisses zwischen der Parteiautonomie einerseits und
dem Grundsatz des fairen Verfahrens andererseits zu sehen ist (hierzu C.).
Dabei wird sich herausstellen, dass die Auflösung des Spannungsverhält-
nisses durch das Ablehnungsrecht einige Probleme mit sich bringt, die
wiederum Anlass geben, im zweiten und dritten Kapitel dieser Arbeit die
Ablehnungsgründe und das Ablehnungsverfahren zu untersuchen.

Grundlagen des Ablehnungsrechts

Im folgenden Abschnitt werden die Grundlagen für die weitere Untersu-
chung gelegt. Zunächst erfolgt eine Darstellung der internationalen
Schiedsgerichtsbarkeit (hierzu I.) und der Grundsätze der Parteiautonomie
und des fairen Verfahrens, wobei auf deren Bedeutung für internationale
Schiedsverfahren im Allgemeinen und auf das Ablehnungsrecht im Beson-
deren eingegangen wird (hierzu II.). Abschließend wird eine Begriffs- und
Inhaltsbestimmung des Ablehnungsrechts vorgenommen (hierzu III.).

Erstes Kapitel:

A.
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